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§3

(1) Das Dienstverhältnis in den Organen des Mini
steriums des Innern beginnt mit dem Tage der Ein
stellung. Es beruht auf dem Eid (Anlage 1), dem 
Dienstvertrag und der Einstellungsverfügung der 
Dienststelle.

(2) Das Dienstverhältnis wird durch nachfolgende Be
stimmungen geregelt:

— die Bestimmungen über das Dienstverhältnis

— den Katalog der Qualifikationsmerkmale

— die Besoldungsordnung

— die Urlaubsördnung

— die Versorgungsordnung

— die Bekleidungsordnung

— die Innendienstordnung

— die Geheimhaltungsordnung

— die Disziplinarvorschrift

§4

(1) Die Angehörigen der Organe des Ministeriums 
des Innern sind verpflichtet:

— die Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer, die 
Erlasse und Beschlüsse des Staatsrates, die Be
schlüsse und Anordnungen des Nationalen Ver
teidigungsrates, die Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates ..sowie die Befehle und Weisun
gen des Ministers des Innern und Chefs der Deut
schen Volkspolizei sowie der Dienstvorgosetzten 
einzuhalten und mit schöpferischer Initiative aus
zuführen:

— die gesetzlichen Bestimmungen auf dem .Gebiet 
der. öffentlichen Ordnung und Sicherheit pnd des 
Luftschutzes unter Einbeziehung der Bevölke
rung durchzusetzen;

— die Prinzipien der sozialistischen Rechtspflege zu 
verwirklichen;

— das sozialistische Eigentum, den planmäßigen 
Wirtschaftsablauf sowie, das Leben, die Gesund
heit, die Würde und das persönliche Eigentum 
der Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik vor Angriffen zu schützen;

— ständig größte Wachsamkeit zu üben und die 
Staatsgeheimnisse zu wahren;

— ihre politische, fachliche und allgemeine Bildung 
sowie ihre praktischen Fertigkeiten zu vervoll
kommnen sowie ihre Disziplin und Einsatzbereit
schaft ständig zu erhöhen;

— nach den Geboten der sozialistischen Ethik und 
Moral zu arbeiten, zu lernen und zu leben;

— die ihnen anvertraute Technik, Bewaffnung und 
Ausrüstung zu beherrschen und sorgfältig zu 
pflegen.

(2) Die Angehörigen der Organe des Ministeriums 
des Innern haben das Recht:

— auf Qualifizierung entsprechend ihren Leistungen 
in Übereinstimmung mit den dienstlichen Erfor
dernissen;

— entsprechend ihrer Qualifikation und ihren Lei
stungen gefördert zu werden;

— abhängig vom Dienstgrad, von der Dienststellung 
und vom Dienstalter Dienstbezüge, gemäß der 
Besoldungsordnung, zu empfangen;

— auf Dienstkleidung und Ausrüstung entsprechend 
den bestehenden Normen;

— auf der Grundlage der Bestimmungen der Ver
sorgungsordnung des Ministeriums des Innern 
Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen;

— auf Erholungsurlaub entsprechend den dafür gel
tenden Bestimmungen;

— Vorschläge zur Verbesserung des Dienstes zu 
unterbreiten sowie Beschwerden einzureichen;

— beim ehrenvollen Ausscheiden aus dem Dienstver
hältnis entsprechend ihren Fähigkeiten, Kennt
nissen und Verdiensten vorrangig in ein Arbeits
rechtsverhältnis vermittelt zu werden.

§5

(1) Angehörige der Organe des Ministeriums des In
nern können für besondere Leistungen durch Ver
leihung staatlicher Auszeichnungen und andere An
erkennungen geehrt werden.

(2) Die Verleihung staatlicher Auszeichnungen und 
die Würdigung von Leistungen durch andere Anerken
nungen erfolgen auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen und der vom Minister des Innern und 
Chef der Deutschen Volkspolizei erlassenen Weisungen.

§ 6

Den Angehörigen der Organe des Ministeriums des 
Innern ist eine nebenberufliche Tätigkeit nur gestattet, 
wenn dazu eine gesellschaftliche Notwendigkeit vor
liegt. Die Vorgesetzten, die das Recht zur Ernennung 
in die betreffende Dienststellung haben, treffen die 
Entscheidung über die Aufnahme einer nebenberuf
lichen Tätigkeit.


